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Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon: Pfarrstellenzuteilung 2024-2028 
gemäss Art. 117 Abs. 4 (Phase 2)

Ausgangslage
Ausgehend vom mittleren Quorum von 1'550 Mitgliedern stehen für die Amtsperiode 2024–2028 der 
Pfarrerinnen und Pfarrer insgesamt 249.1 Vollzeitstellen zur Verfügung. In Phase 1 der rein 
rechnerischen Zuteilung gemäss Art. 117 Abs. 1–3 der Kirchenordnung der evangelisch-reformierten 
Landeskirche vom 17. März 2009 (KO; LS 181.10) wurden davon 22'900 Pfarrstellenprozent benötigt 
(Beschlüsse des Kirchenrates vom 19. April 2023).
In Phase 2 verfügt der Kirchenrat über die Möglichkeit, den Kirchgemeinden weitere 
Pfarrstellenprozente gemäss Art. 117 Abs. 4 KO zuzuteilen. Mit Beschluss vom 8. Mai 2019 legte der 
Kirchenrat das für die Gesuchstellung massgebende Verfahren fest. Dieses orientiert sich an § 55 der 
Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche (PfrVO; LS 181.402). An diesem Verfahren ist 
festzuhalten.
Ende April 2023 informierte der Kirchenrat die Kirchgemeinden über das Verfahren der Gesuchstellung 
und über die erforderlichen Unterlagen. Die Kirchenpflegen haben in einem Gesuch um Zuteilung von 
weiteren Pfarrstellenprozenten gemäss Art. 117 Abs. 4 KO beizubringen (alternativ oder kumulativ):
 eine Darlegung, dass die Kirchgemeinde diese Pfarrstellenprozente zur Entwicklung eines 

kirchlichen Ortes oder einer neuen kirchlichen Form im Rahmen eines nachhaltigen 
Gemeindeaufbaus nach lebensweltlichen Gesichtspunkten und mit überprüfbaren Ergebnissen 
verwendet,

 eine Darlegung, dass die Kirchgemeinde eines oder mehrere Projekte im Rahmen eines 
besonders nachhaltigen Gemeindeaufbaus mit überprüfbaren Ergebnissen und Ausstrahlung über 
die Kirchgemeinde hinaus verfolgt,

 eine Darlegung, dass sich die Zuteilung weiterer Stellenprozente aufgrund aussergewöhnlicher 
Verhältnisse in der Kirchgemeinde oder aus zwingenden Gründen aufdrängt,

 eine Darlegung, dass bezüglich einer Pfarrperson ein Härtefall vorliegt,
 den Nachweis, dass die Kirchgemeinde in einem angemessenen Umfang Eigenleistungen 

nachweisbar für den geltend gemachten Zweck erbringt und hierfür einen Schwerpunkt im 
Gemeindeaufbau bildet.
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Zudem sind einem Gesuch beizulegen:
 eine Stellungnahme des Pfarrkonvents und des Gemeindekonvents,
 soweit erforderlich die Beschlüsse der Kirchgemeinde betreffend die Übernahme der Leistungen 

im Zusammenhang mit der Wohnsitzpflicht sowie der Amtswohnung und den Amtsräumen gemäss 
Art. 122 und 247 KO,

 eine Aufstellung über die Anzahl und die Stellenpensen der Angestellten im kirchenmusikalischen, 
diakonischen und katechetischen Dienst der Kirchgemeinde.

Mit Beschluss KR 2023-181 vom 19. April 2023 wurden der Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon 290 
Pfarrstellenprozent für die Amtsdauer 2024–2028 der Pfarrerinnen und Pfarrer gemäss Art. 117 
Abs. 1–3 KO zugeteilt. 
Mit dem 31. Dezember 2022 als Referenzdatum erhalten Kirchgemeinden, die sich per 1. Januar 2023 
zusammengeschlossen haben oder sich bis Mitte 2024 zusammenschliessen, für die Amtsperiode 
2024–2028 der Pfarrerinnen und Pfarrer die Summe der Stellenprozente, die sie als Einzelgemeinden 
erhalten würden (§ 51 Abs. 3 PfrVO).
Aufgrund der Mitgliederzahl von 5'214 per 31. Dezember 2022 gemäss Verfügung der Direktion der 
Justiz und des Innern vom 3. März 2023 wurden der Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon für die 
Amtsperiode 2024–2028 der Pfarrerinnen und Pfarrer demnach 290 Pfarrstellenprozent zugeteilt. Dies 
berechnet sich wie folgt:
Aufgrund der Mitgliederzahl von 3'560 per 31. Dezember 2022 gemäss Verfügung der Direktion der 
Justiz und des Innern vom 3. März 2023 würden der Kirchgemeinde Zollikon für die Amtsperiode 
2024–2028 der Pfarrerinnen und Pfarrer 210 Pfarrstellenprozent zugeteilt. Aufgrund der Mitgliederzahl 
von 1'654 per 31. Dezember 2022 wären es für die Kirchgemeinde Zumikon für die Amtsperiode 2024–
2028 der Pfarrerinnen und Pfarrer 80 Pfarrstellenprozent. Somit stehen der Kirchgemeinde Zollikon-
Zumikon ab 1. Juli 2024 insgesamt 290 Pfarrstellenprozent zur Verfügung.
Der Kirchenrat wies die Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon darauf hin, dass dies zu einer 
Schlechterstellung der neuen Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon gegenüber einer Behandlung als eine 
Kirchgemeinde bei der Zuteilung der Pfarrstellenprozente führt. Der neuen Kirchgemeinde Zollikon-
Zumikon mit 5'214 Mitgliedern würden insgesamt 310 Pfarrstellenprozent zugeteilt, wäre sie am 31. 
Dezember 2022 bereits zusammengeschlossen gewesen. Damit wird der Zweck von § 51 Abs. 3 
PfrVO verfehlt, Schlechterstellungen aufgrund von Gemeindezusammenschlüssen zu vermeiden und 
einen Anreiz für Zusammenschlüsse zu schaffen. Weil die Bestimmung im Fall von Zollikon-Zumikon 
das Gegenteil der gesetzgeberischen Absicht bewirkt, stellte der Kirchenrat in Aussicht, ein Gesuch 
um weitere 20 Stellenprozent auf der Grundlage von Art. 117 Abs. 4 KO wegen aussergewöhnlicher 
Verhältnisse oder zwingender Gründe gemäss § 52 Abs. 1 lit. c PfrVO oder wegen eines Härtefalls 
wohlwollend zu prüfen.
Am 30 Mai 2023 reichte die Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon ein Gesuch betreffend die Zuteilung von 
60 weiteren Pfarrstellenprozent gemäss Art. 117 Abs. 4 KO ein.

Beurteilung des Gesuchs
Das Gesuch erfüllt die Kriterien, die zur Zuteilung zusätzlicher Pfarrstellenprozente gemäss Art. 117 
Abs. 4 KO angewendet werden, wie folgt:

Kriterium Erfüllung
Entwicklung eines kirchlichen Ortes 
oder einer neuen kirchlichen Form

Nein

Projekte im Rahmen eines besonders 
nachhaltigen Gemeindeaufbaus

Nein

besonderer Verhältnisse in der 
pfarramtlichen Tätigkeit

Ja

Härtefall für eine Pfarrperson Ja
Eigenleistungen nachweisbar für den 
geltend gemachten Zweck

Nein
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Erwägungen des Kirchenrates
Die Schlechterstellung der Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon durch die Bestimmungen in § 51 Abs. 3 
PfrVO ist zu kompensieren. Dazu sind der der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zollikon-
Zumikon 20 weitere Pfarrstellenprozent zu sprechen. 
Weiter macht die Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon einen Härtefall geltend, da Pfrn. Adelheid Jewanski 
per Ende August 2026 ordentlich pensioniert wird, und ersucht dazu um weitere 20 
Pfarrstellenprozente. 
Der Kirchenrat kompensiert Härtefälle in Kirchgemeinden, die im Pfarramt über mehr als 200 
Stellenprozent verfügen, zur Hälfte. Er geht davon aus, dass es in grösseren Pfarrteams weitere 
Möglichkeiten gibt, mit einem Stellenrückgang umzugehen. Der Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon 
werden daher für den Härtefall von Pfrn. Adelheid Jewanski 10 weitere Pfarrstellenprozent zugeteilt, 
befristet bis August 2026. Im Fall einer vorzeitigen Pensionierung oder einer vorherigen anderweitigen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet die Zuteilung der weiteren Stellenprozente mit diesem 
Datum.
Schliesslich ersucht die Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon um weitere 20 Pfarrstellenprozente für den 
neuen kirchlichen Ort "Café am Puls". Mit dem "Café am Puls" hat die Kirchgemeinde einen Treffpunkt 
für Jung und Alt etabliert. Zahlreiche Aktivitäten erhalten gute Resonanz. Das Ziel, einen Ort mit einer 
lebendigen, sorgenden Gemeinschaft zu entwickeln, wird dank der guten Durchmischung des 
Publikums erreicht.
Das "Café am Puls "ist ein gelungenes Diakonieprojekt. Um als neuer kirchlicher Ort im Sinn von 
Art. 117 Abs. 4 KO gelten zu können, fehlt derzeit ein theologisches bzw. spirituelles Profil und eine 
klare Rolle des Pfarrteams. Der Kirchenrat lädt die Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon ein, das "Café am 
Puls" in diese Richtung zu entwickeln. Die Abteilung Kirchenentwicklung der Gesamtkirchlichen 
Diensten unterstützt die Kirchgemeinde dabei gerne. Die Kirchenpflege kann gemäss § 55 PfrVO in 
Verbindung mit Art. 117 Abs. 4 KO jederzeit ein Gesuch auf Zuteilung weiterer Pfarrstellenprozente 
stellen, sollte sie der Ansicht sein, dass die Kriterien dafür erfüllt sind. 

Der Kirchenrat beschliesst:
1. Der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon werden für die Amtsdauer 2024–

2028 der Pfarrerinnen und Pfarrer 30 Pfarrstellenprozent gemäss Art. 117 Abs. 4 KO zugeteilt, 
davon 10 Pfarrstellenprozent längstens bis zur Pensionierung von Pfrn. Adelheid Jewanski per 
31. August 2026.

2. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Kirchenrat 
des Kantons Zürich, via E-Mail: kirchenrat@zhref.ch, schriftlich Einsprache erhoben werden. Die 
Einsprache muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss 
ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu 
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon, Hanna Rüegg, Präsidentin der 

Kirchenpflege, via E-Mail: hanna.rueegg@zhref.ch.
 Bezirkskirchenpflege Meilen, Andreas Wunderlin, Präsident, via E-Mail: 

andreas.wunderlin@zhref.ch.
 Pfrn. Judith Bennett, Dekanin des Pfarrkapitels Meilen, via E-Mail: judith.bennett@zhref.ch. 

Für richtigen Auszug

Arnold Schudel
Kirchenratskanzlei


